
Jahresbericht 2022

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Vertreterversammlung, den vom 
Vorstand vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2022 festzu-
stellen und die vorgeschlagene Verwendung des Jahresüber-
schusses zu beschließen.

Durch Ablauf der Wahlzeit gemäß § 24 Abs. 3 der Satzung 
scheiden in diesem Jahr aus dem Aufsichtsrat aus:

 Frau Andrea Jung (Edenkoben)    
 Herr Rainer Jung (Venningen) 
 Frau Rita Rabold (Burrweiler) 
 Herr Markus Reichling (Bellheim)

Frau Jung ist wegen Erreichens der Altersgrenze nicht wieder 
wählbar. Die Wiederwahl von Frau Rabold, Herrn Jung und 
Herrn Reichling ist zulässig, und wird der Vertreterversamm-
lung vom Aufsichtsrat vorgeschlagen.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand, den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und dem Betriebsrat Dank für die geleistete 
Arbeit aus.

Landau in der Pfalz, im April 2023

Der Aufsichtsrat

 

Wolfgang Wiesner
Vorsitzender

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Sat-
zung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben erfüllt. Er 
nahm seine Überwachungsfunktion wahr und traf die in seinen 
Zuständigkeitsbereich fallenden Beschlüsse, dies beinhaltet 
auch die Befassung mit der Prüfung nach § 53 GenG.

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat im Jahr 2022 in re-
gelmäßig stattfindenden Sitzungen über die Geschäftsent-
wicklung, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, das Kredit-
geschäft, die Risikosituation, die Gesamtbankstrategie sowie 
über besondere Ereignisse. Darüber hinaus stand der Aufsichts-
ratsvorsitzende in einem engen Informations- und Gedanken-
austausch mit dem Vorstand.

Der Aufsichtsrat hat aus seiner Mitte drei Ausschüsse eingerich-
tet (Kredit-, Personal- und Risikoausschuss). Aus den Sitzungen 
der Ausschüsse ist dem Gesamtaufsichtsrat berichtet worden.
Der vorliegende Jahresabschluss 2022 mit Lagebericht wur-
de vom Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V. 
geprüft. Über das Prüfungsergebnis wird in der Vertreterver-
sammlung berichtet.

Den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für 
die Verwendung des Jahresüberschusses hat der Aufsichtsrat 
geprüft und in Ordnung befunden. Der Vorschlag für die Ver-
wendung des Jahresüberschusses – unter Einbeziehung des 
Gewinnvortrages – entspricht den Vorschriften der Satzung.
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